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Das Zusammenleben an unserer Schule kann nur funktionieren, wenn alle 

sich an gewisse Regeln halten und klar ist, was jemand zu erwarten hat, der 

diese Regeln missachtet.  

„Das gilt“ heißt, da gibt es nichts zu diskutieren!  
 

Das gilt: Maßnahme bei… 
verant-

wortlich 
Folge 

Info 

an 

Es sollte selbstverständlich 

sein, alles für den Schultag 

benötigte Material zuver-

lässig dabei zu haben.  

… kein Arbeitsma-

terial dabei. 
L 

 Nachricht an Erziehungsberechtigten 

über den Schulmanager, dass das 

Material in die Schule gebracht wer-

den muss. 

 Im Wiederholungsfall wird der Schü-

ler/die Schülerin nach Hause ge-

schickt. Das gilt als unentschuldigtes 

Fernbleiben vom Unterricht. 

KL 

Geschlafen wird zu Hause, 

jedoch nicht in der Schule. 

… Schlafen im Un-

terricht. 
L 

 Der Schüler/die Schülerin wird nach 

Information der Erziehungsberech-

tigten nach Hause geschickt. 

 Das gilt als unentschuldigtes Fern-

bleiben vom Unterricht. 

KL 

Jeder hat das Recht auf 

ungestörten Unterricht. 

… Unterrichtsstö-

rungen. 
L 

 Rooming-Out nutzen 

 Im Wiederholungsfall: Verweis . 
KL 

Mobiltelefon, iPad, Tablet, 

Smartwatch u. ä. müssen 

beim Betreten des Schulge-

ländes ausgeschaltet wer-

den und sollen zu Beginn 

der Unterrichtsstunde bzw. 

nach der Mittagspause bei 

der Lehrkraft abgegeben 

werden. 

Ausnahmen gelten, wenn 

die Lehrkraft die Nutzung 

im Klassenzimmer aus-

drücklich erlaubt. 

… Nutzung von 

digitalen Kommu-

nikationsmedien 

auf dem Schulge-

lände. 

L 

 Gerät wird bis zum regulären Unter-

richtsende einbehalten + Mitteilung 

„Handynutzung“ 

 im Wiederholungsfall: Verweis. 

KL 
… Mitführen eines 

auch ausgeschalte-

ten Mobilfunktele-

fons, einer Smart-

watch o. ä. wäh-

rend eines Leis-

tungsnachweises.  

 Das gilt als Bereithalten eines uner-

laubten Hilfsmittels (Unterschleif). 

 Der Leistungsnachweis wird mit der 

Note 6 bewertet. 

Kleine „Täschchen“, z. B. 

Cross-Body-Bags, Bauch-

taschen, Handytaschen u. ä. 

dürfen nicht mit in die 

Schule gebracht werden. 

… Mitbringen von 

„Täschchen“, die 

offensichtlich nicht 

als Schultaschen 

geeignet sind. 

L 

 Aufforderung, ein solches Täschchen 

sofort in die Schultasche zu packen. 

 Im Weigerungsfall: Verweis. 

KL 

Kopfhörer jeder Art müssen 

beim Betreten des Schulge-

ländes in die Schultasche 

gepackt werden. 

… Tragen von jeder 

Art von Kopfhörern 

(auch In-Ear-

Kopfhörer) 

L 

 Gerät wird bis zum regulären Unter-

richtsende einbehalten + Mitteilung. 

 im Wiederholungsfall: Verweis. 

KL 

Schulhausordnung, siehe 

„Leitbild und Regeln“ 

… Spucken, absicht-

liches Verschmut-

zen, Schneeball 

werfen, Aufenthalt 

im falschen Pausen-

hof, absichtliches 

Verletzen anderer. 

L 

 Individuelle situationsgerechte Maß-

nahmen der Lehrkraft 

 ggf. Abholen durch Erziehungsbe-

rechtigte. 

KL 
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Während der Schulzeit darf 

das Schulgelände nicht 

verlassen werden. 

… Verlassen des 

Schulgeländes 

während der 1. 

oder 2. Pause. 

L  Verweis KL 

Rauchen in der Öffentlich-

keit ist für unter 18-Jährige 

verboten!  

(Jugendschutzgesetz §10) 

… Rauchen auf 

dem Schulgelände. 
L 

 Verweis „Rauchen“ durch SL. 

 Im Wiederholungsfall: verschärfter 

Verweis. 

KL 

SL 

Kaugummi kauen ist nicht 

erlaubt. 

… Kaugummi kau-

en auf dem Schul-

gelände; Ver-

schmutzung durch 

Kaugummis. 

L 

 Mitteilung „Kaugummi“. 

 Im Wiederholungsfall: Verweis. 

 Ggf. wird die Stadt Roth den erhöh-

ten Reinigungsaufwand für das Ent-

fernen von Kaugummis in Rechnung 

stellen. 

KL 

Energydrinks sind nicht 

erlaubt. 

… Trinken von 

Energydrinks auf 

dem Schulgelände. 

L 

 Energydrinks müssen abgebeben 

werden.  

 Das Trinken von Wasser/Schorle o. ä. 

im Unterricht wird von der Lehrkraft 

individuell gehandhabt. 

KL 

Toilettenbesuche sollten im 

Normalfall auf dem Weg 

zum und vom Pausenhof 

erledigt werden. 

… Toilettenbesuch 

während des Un-

terrichts. 

L 
 Wird von der Lehrkraft individuell 

gehandhabt. 
KL 

Im Schulgebäude sollte man 

sich so verhalten, dass ande-

re nicht gestört werden. 

… störendem Ver-

halten während 

der Mittagspause / 

in Freistunden 

L 

 Deutliche Ermahnung. 

 Schüler*in muss in Ruhezone. 

 im Wiederholungsfall: Verweis. 

KL 

Bis 07:45 Uhr müssen die 

Schüler*innen in der Aula 

bleiben.  

5 Minuten vor Unterrichts-

beginn sollten die Schü-

ler*innen im Klassenzimmer 

sein. 

… selbst verschul-

deten Verspätun-

gen. 

L 

 Fehlzeit wird über den Schulmanager 

erfasst. 

 Individuelle Lösung der Lehrkraft. 

 Bei auffälliger Häufung von selbst 

verschuldeten Verspätungen ggf. 

Bußgeld über das Landratsamt (sog. 

OWiK-Anzeige). 

KL 

SL 

Betriebspraktika sind in der 

8. und 9. Jahrgangsstufe 

verpflichtende Schulveran-

staltungen und wesentliche 

Elemente der Berufsorien-

tierung. Sie dienen dazu, 

Schüler*innen in ihrem 

Berufsfindungsprozess zu 

unterstützen und den 

Übergang Schule - Ausbil-

dung zu erleichtern. Die 

Lehrkräfte unterstützen 

beim Finden von Prakti-

kumsstellen. 

… Verweigern von 

Betriebspraktika. 
L 

 Schüler*in bekommt umfangreiche 

verpflichtend zu Hause zu bearbei-

tende Aufgaben, die benotet wer-

den. 

 Die Bereitschaft, die verpflichtenden 

Betriebspraktika zu absolvieren, kann 

ausschlaggebend sein bei der Ent-

scheidung über den freiwilligen Be-

such der Mittelschule nach 9 Schul-

besuchsjahren. 

KL 

SL 

 


